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Stiftungspotential  –  Stiftungstrend  –  Stiftungswissen 
 

In Deutschland gibt es derzeit über 
13.000 selbständige Stiftungen und wei-
tere etliche Hunderte könnten – setzt 
sich der Trend fort – jährlich hinzu 
kommen. Aber: Gleichzeitig ist – laut 
der Stifterstudie der Bertelsmann-
Stiftung vom vergangenen Jahr – ein 
Rückgang der Neugründungen von Stif-
tungen durch einzelnen Personen zu 
verzeichnen. Die Ursachen sind vielfäl-
tig; in jedem Falle – das zeigen die so-

ziologischen Fakten dieser Studie – spielt jedoch mangelnde 
Kenntnis der Stiftung im allgemeinen Bewusstsein eine Rolle. 
Dabei gibt es guten Grund, gerade die Stiftung durch einzelne 
Personen für die in nächster Zukunft zu vererbenden Vermö-
genswerte möglichst vielen der potentiellen Stifter nachdrücklich 
und bald in Erinnerung zu bringen. Wechseln doch zwei Billio-
nen Euro Vermögen allein in den nächsten fünf Jahren durch 
Erbgang; davon mehr als neun Zehntel in Form von recht be-
ständigem Immobiliarbesitz (950 Milliarden Euro) sowie fast 
850 Milliarden als Geldvermögen (so das Deutsche Institut für 
Altersvorsorge in seinen Prognosen). Und rasch sollte dieses 
Wissen verbreitet werden, wenn man bedenkt, dass die Ent-
scheidung für eine – zumal sorgfältig durchdachte – Stiftung in 
einem längeren Prozess erst wächst. Es besteht, daran kann es 

keinen Zweifel geben, ein deutlicher Bedarf an Information und 
Beratung über diese Rechtsform, die nicht dem Zufall überlassen 
werden kann. Dazu gehört gewiss vor allem die fundierte recht-
liche Beratung über alles, was die organisatorische Ausgestal-
tung der Stiftung ausmacht, was zur Sicherung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens unerlässlich und im Stiftungsstatut zu be-
denken ist. Es gehört dazu aber auch, bewusst zu machen, dass 
Stiften und damit die Stiftung ein Stück verwirklichter Freiheit 
sind; Freiheit als Recht und Aufgabe zugleich. Im Sinne des Phi-
losophen Immanuel Kant können der Mensch und seine Tätig-
keit niemals nur Mittel sein, sondern sind immer auch Zweck an 
sich. Zu diesem Tätigsein gehören auch die durch den einzelnen 
errichteten Stiftungen. Das Wissen um dieses rechtliche Instru-
ment der Stiftung kann und muss vermittelt werden: Neben Ban-
ken, Versicherungen und andere professionelle Berater sowie 
durch die Medien ist dies nicht zuletzt Aufgabe der Studiengän-
ge der Rechts- und der Wirtschaftswissenschaften an den Uni-
versitäten. Die auf diesen Wegen verbreitete Kenntnis um Sinn 
und Form des Stiftens vermag dazu beitragen, das Verhältnis 
von Unternehmens-, Körperschafts- und öffentlichen Stiftungen 
zugunsten des Errichtens von Stiftungen durch einzelne zu ver-
ändern.  
Eine stärkere und nachhaltige Aufklärung der potentiellen Stifter 
durch diese, unsere Zeitschrift, verehrte Leserinnen und Leser, 
gehört selbstverständlich dazu. 

Prof. Dr. Gerhard Lingelbach (Herausgeber) 
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